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Kreis Mettmann 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Für

 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.134, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-QW729. 
 
 
 
Für 

 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.134, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-QS768. 
 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Die Schriftstücke gelten gemäß §§ 
1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zur Zeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht abgeholt 
worden sind. 
 
Mettmann, den 15. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Mitscha 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Fü

 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.132, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/SG-LK2010. 
 
 
 
Für

 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.132, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-QH360. 
 
 
 
Fü

 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.132, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-RU1810. 
 

Für 

 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.132, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-NA470. 
 
 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Die Schriftstücke gelten gemäß §§ 
1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zur Zeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht abgeholt 
worden sind. 
 
Mettmann, den 15. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Wolter 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Für 

 
liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 15.02.2016,  Aktenzeichen: 36-13/ME-S137. 
 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt 
mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in 
der zur Zeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet 
vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 
Mettmann, den 15. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Richter 
 
 
 
 
 

Verlust eines Dienstausweises 
 
Der vom Landrat des Kreises Mettmann für Herrn Dr. Olaf Beck, beschäf-
tigt bei der Kreisverwaltung Mettmann, ausgestellte Dienstausweis ist in 
Verlust geraten. 
 

Der Ausweis wird hiermit für ungültig erklärt. Der unbefugte Gebrauch wird 
strafrechtlich verfolgt. 
 

Sollte der Dienstausweis gefunden werden, wird gebeten, diesen dem 
Kreis Mettmann – Abteilung Personalwesen – zuzuleiten. 
 
Mettmann, den 16. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Ehrhardt 
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Bekanntmachung 
der Kündigung der Öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und 
der Stadt Mettmann über den Zusammenschluss 

der Sonderschulen für Lernbehinderte in den 
Städten Haan und Mettmann 

 
Die zuletzt am 19.05.2008 genehmigte, im Amtsblatt des Kreises 
Mettmann (Nr. 10/64. Jahrgang vom 31.05.2008) veröffentlichte, 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und der 
Stadt Mettmann über den Zusammenschluss der Sonderschulen für 
Lernbehinderte in den Städten Haan und Mettmann wurde zwischen 
den Beteiligten einvernehmlich zum Ende des Schuljahres 2015/ 
2016 fristgerecht gekündigt. Die Erich-Kästner-Schule, Förderschu-
le der Stadt Mettmann mit der Förderschwerpunkt „Lernen“ und 
„emotionale und soziale Entwicklung“ im integrativen Verbund –
Primarstufe und Sekundarstufe I- wird mit Wirkung zum Ende des 
Schuljahres 2015/2016 umgehend und vollständig aufgelöst (Schul-
nummer 153175). 
 
Die mir gem. § 24 Abs. 5 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit vom 03.02.2015 (GV. NRW. 2015 S. 204), in Kraft 
getreten am 11.02.2015, angezeigte Kündigung der Öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung wird hiermit gem. § 24 Abs. 3 + 5 GkG 
NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen bei der Kündigung dieser Öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung nach Ablauf eines Jahres seit der Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist 
nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Beschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber den betei-
ligten Gemeinden vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Mettmann, den 12. Februar 2016 
 Der Landrat 
 als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 In Vertretung 
 Martin M. Richter 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der öffentlichen Zustellung 

 
 
Für 

bei der Führerscheinstelle des Kreises Mettmann, 
40822 Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, Zimmer 1.046, folgendes Schrift-
stück zur Abholung bereit: 
 

Bescheid vom 17.02.2016, 36-22-40/Re. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 07.30 – 12.00 Uhr und zusätzlich donnerstags in 
der Zeit von 14.00 bis 17.30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 17. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 

 Der Landrat 

 Im Auftrag 

 Imfeld 

Bekanntgabe nach § 3a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben 

der Firma Uniferm GmbH & Co. KG 
 

Antrag der Firma Uniferm GmbH & Co. KG 
auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Die Firma Uniferm GmbH & Co.KG in 40789 Monheim am Rhein hat mit 
Datum vom 21.05.2015 für das Grundstück Industriestr. 2, 40789 Mon-
heim am Rhein, Gemarkung: Monheim, Flur: 4, Flurstück: 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 94, 107, 115, 117, 118, 119, 121, 145, 147, 148, 150, 152 einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG zur 
wesentlichen Änderung der Anlage zur Herstellung von Hefe gestellt. 
Antragsgegenstand ist die Errichtung und Betrieb eines Biogaskessels. 
Es handelt sich um ein Vorhaben nach Nr. 1.2.2.1 „Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur Erzeugung von Strom (O) in einer Verbrennungseinrich-
tung (O), durch den Einsatz von Biogas (O) mit einer Feuerungswärme-
leistung von 10 MW bis weniger als 50 MW“ der Anlage 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 

Gemäß § 3e Abs. 1 Ziffer 2 UVPG i.V.m. § 3c UVPG ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn die Änderung oder Erweiterung 
eines Vorhabens nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf Grund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 

Im vorliegenden Fall hat die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind. 
 

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass für das beantragte 
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.  
 

Die Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfecht-
bar. 
 
Mettmann, den 29. Februar 2016 
 Der Landrat 
 Umweltamt 
 Untere Wasser- u. Immissionsschutzbehörde 
 Im Auftrag 
 Müller 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
von Bußgeldbescheiden 

 

Gegen die nachstehend aufgeführten Personen habe ich Bußgeldbe-
scheide wegen einer Ordnungswidrigkeit erlassen. Die Empfangspersonen 
sind unbekannten Aufenthaltes. Die Schriftstücke werden hiermit durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. Die Be-
scheide können in meiner Dienststelle, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mett-
mann, Zi. 1.104, während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen wer-
den. Die Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Veröf-
fentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 

Az. 32-32  Name,Vorname letzter bekannter Wohnort 
 Geb. Datum Straße 
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Mettmann, den 25. Februar 2016 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
  Kreishaus (Verwaltungsgebäude I) 
 Düsseldorfer Str. 26 
 40822 Mettmann 
 Im Auftrag 
 König 
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Zweckverband 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
des 

Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Hilden 
 
In der Schulverbandsversammlung vom 13.01.2016 wurde der vom Rechnungsprüfungsamt Hilden geprüfte und testierte Jahresabschluss zum 31.12.2014 
vorgelegt und einstimmig beschlossen. Zeitgleich wurde dem Verbandsvorsteher für das Kalenderjahr 2014 Entlastung erteilt. 

 

Aktiva Jahresabschluss zum 31.12.2014 Passiva 

Anlagevermögen 22.009.637,04 Eigenkapital 12.732.379,92 

Immaterielle Vermögensgegenstände 1.284,50 Allgemeine Rücklage 12.779.686,35 

Sachanlagen 22.008.352,54 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag       -47.306,43 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21.769.630,20 aus Vorjahren  

Schulen 21.769.630,20 des laufenden Jahres -47.306,43 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 83.236,07 Sonderposten 7.969.555,71 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 155.486,27 für Zuwendungen 7.969.555,71 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0 Rückstellungen 6.810,40 

Finanzanlagen 0 Sonstige Rückstellungen 4.741,84 

Umlaufvermögen 242.575,28 Verbindlichkeiten 1.543.466,29 

Vorräte 0 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.413.098,26 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.244,31 vom privaten Kreditmarkt 1.413.098,26 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        82.682,97 

Privatrechtliche Forderungen 4.244,31 Sonstige Verbindlichkeiten 39.855,19 

Erhaltene Anzahlungen 7.829,87 

Liquide Mittel 238.330,97 
 
Passive Rechnungsabgrenzung 0 

Aktive Rechnungsabgrenzung 0 

Bilanzsumme 22.252.212,32   Bilanzsumme 22.252.212,32 

 
 
 
Der vorstehende Jahresabschluss  zum 31.12.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
beim Zustandekommen dieses Jahresabschlusses nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
 
b) der Jahresabschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher hat den Jahresabschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Hilden, den 22. Februar 2016 
 Claudia Schlottmann 
 Vorsitzende der Verbandsversammlung 
 
 




